
Gerhard Hofe 
Die Krise der öffentlichen Haushalte: 
Chance für eine Justizreform! 

\\'ler heute ein Gericht zur DurchsetzHng seiner Interessen bemüht, weiß, daß 
er auf diese Weise kurz/ristig keme Lösung erwarten darf. Zunehmend länger 
werdende Vel/ahren sind ein AusdYltck der Krise der Justiz. Der Autor zeigt, 
daß die Diskussion zur Reform der Justiz sinnvollerweise im Z&lsammenhang 
mit der Debatte iiber einen .schlankeren« Staat geführt werden muß. In die­
sem Zusammenhang entwickele er eine Reihe von Vorschlägen, wie die Justiz 
bürgemäher veriindert werden könnte. Im einzelnen diskutiert er eine Stär­
kung der Eingangsgerichte, die Flexibilisiemng des Haushaltsvollzugs, die 
Einfiihnmg von Controlling und die Erarbeitung eines Konzepts zur Personal­
entwicklung. 

Die Red. 

1. Handlungszwang und Handlungsziele 

J. Zur Krise der öHentlichen Haushalte 

Über einen Handlungszwang in Sachen Justizpolitik herrscht weitgehende Einigkeit. 

Die Alarmlampen flackern hell aus allen Richtungen . 

Im arithmetischen Mittel geben die Bundesländer - was gelegentlich angeprangert 

wird - »nur« 3,7'Yo des gesamten Landeshaushaltsvolumens für die Justizressorts 

aus. Die Stellenpläne der Justizhaushalte in den alten Bundesländern weisen seit 
Jahren eine im wesentlichen konstante Planstellenzahl bei - mit Unterbrechungen­

steigenden Geschäftszahlen auf. Die Länderhaushalte sind 1997 mager ausgefallen, 

mit Rückwirkung für den Justizbetrieb. Der Landeshaushalt Rheinland-Pfalz sieht 

eine Steigerung der Allsgabenquote von unter 2% vor. Damit werden über die Ein­

zelpläne hinwc)!; noch nicht einmal die zu erwartenden tariflichen und strukturellen 

Personalkostenanstiege abgedeckt. Dies hat im Ergebnis zur folge, daß der Haus­

haltseckwert von umer 2% nur durch den gleichzeitigen Abbau von Stellen bei nicht 

voller Ausschöpfung der vorhandenen Planstellen vollzogen werden kann. Bereits 

im Vollzug des Haushaltes 1996 hatte der Finanzminister des Landes Rheinland­

Pfalz eine Haushaltssperre im Volumen eines dreisteIligen Millionenbetrages verfügt, 

die über alle Einzelpläne reichte. Der Haushalt für das Jahr 1997 sieht erstmals die 

Budgetierung aller Personalkosten vor, einschließlich der Pensionslasten. 

Alle Bundesländer kennen im Haushaltsvollzug Wiederbesetzungssperren durchweg 

mehrmonatiger Dauer. Soweit einzelne Planstellengruppen - wie etwa der Strafvoll­

zug und der höhere Justizdienst - davon ausgenommen sind, werden diese Ausnah­

metatbestände zunehmend von mächtigen politischen Interessenten in Frage gestellt. 

In ihrer Not führen deshalb die Landesjustizverwa.ltungen die Zahl der Anwärter-
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stellen, insbeso ndere für Rechtsreferendare, z urück. Bis in die jüngste Vergangenheit 
wurde überproportional an Kanzleikräften _gespart • . Gerichtsentscheidungen lind 

staatsanwalrliche Verfügungen werden getroffen, aber mit enormer Verzögerung von 

den knappen Kanzleikräften zu Papier gebracht. Rheinland-Pfalz mu ßte eine Kap.­
zitätsverordnung fü r den Referendardienst erla ssen, wie schon benachbarte Bundes­

länder zuvor. Wartezeiten sind sei ther im Anstieg begriffen. Auf der anderen Seite 

kommt eine bisher nicht gekannte Woge vOn Absolventen der juristischen Studien­
gänge auf die ]lIstizverwaltungen und letz ten Endes auf die Rechtsanwaltschaft zu. 

War die aufbaubedingtc Nachfrage der neuen Bundesländer in den vergangenen]ah­

ren noch dazu in der Lage, die s ich abzeichnende .Schwemme« aufzusaugen, so ist 
dieser N achholeffekt zwischenzeitlich abgeklungen. Die Struktur der Personalpro­

blcme in den neuen Bundesländern hat sich gewandelt. Sie »produz ieren« zwischen­

zeitlich selbst Juris ten. Manche sehen in ei nem fachhochschulgang für WirtSchafts­

juristen o hne Befähigung zum Ri chteramt eine Chance zur Kanalisierung der sich 
aufschaukelnden Woge von Nachfragern juristi sc her Berufsausbildung hin zu den 
unsicheren H äfen der Privatwirtsch aft. Andere sehen darin einen Anschlag auf die 

heilige Institution des Einheitsjuristen, an dessen Zukunft immer weniger glauben. 

Viele frage n s ich, ob dieser neue Typus überhaupt auf einen nennenswerten Arbeits­
markt trifft. 

Teilweise gehen die Länder dazu über, die Sachausgaben zu strecken ; dies w ird die 
angemessene Ausstattung mit ADV hinauszögern und außerdem bewirken, daß sich 

die Länder nicht schn ell genug an d ie schnellebige Hard- und Software-Entwicklung 
werden anpassen können. Konkret heißt das, daß an jenem fernen Tag, an dem so 

manches verheißungsvolle ADV- Konzept endlich praktisch umgesetzt sein wird, die 

Justizangehörigen - wie gehabt - sich de nnoch mit eine r (relativ) veralteten Ausstat­

tung werden herumplagen müssen. Die Modernisierung der Justizorganisatio n droht 
zur Sisyp hos-Plage z u werden. Die Sanierung altehrwürdiger Justizgebäud e wird 
weiter auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Was waren das für skurrile 

Zeiten vor fa st dreiß ig Jahren, als J usrizpoüt iker über justizgerechte neue Gebäude 
nachdachten und das eine oder andere - heute se lbst längst ein Sanierungsfall- dann 

tatsächlich auch noch erri ch tet wurde' Da d ie PlanungsLeiten so elend lang waren, 

sah sich mancher Nachfahre einer versunkenen ]ustizreform-Generation nach Jahr­
zehnten mit einem oeuen Justizgebäude beglückt' 

2. Zur Vertrauenskrise der Justiz 

Die Finanzmisere ist da. Die Justiz war immer arm ; so sagen vielc. Verlangen Sie 
nicht, daß ich jerz t mit Zitaten früherer] ustiLreformer aufwa rte. Ich kann nur so viel 

verraten: Es gibt zur N otwendig- und Vergeblichkeit eine r Justizreform un zählige 

prägnante Zitate bedeutender] ustiLpolitiker vergangener Zei ten'. Immer stand en 
die] ustizhaushälter mit dem Rücken z. ur Wand. Interessanter ist die Frage, welche 

tatsächlichen unmittelbaren Auswirkungen diese Finanz-, Justizmisere für den ein­
zelnen Bü rger ha t. 

Für den Einzelnen ist die individuelle Rechtsgewähr ein höchst unsichercs Verspre­
chen der Verfassung geworden. Die Prozeßkosten hilfe, d. h. Hilfe ~ur Rechts gewähr 

für wirtschaftlich Schwache, bewegt sich, was die Ausgaben des Staates anlan gt , auf 

einem anhaltend hohen Niveau. Läßt man den bedeu tend en Anteil von Prozeßko­
stenhilfccntseheidungen in Familiensachen, al so die besondere familienpolitische 

I Vgl. das 2nat von J. 1/. Kirchm:mn bel Wcth, NJW 1996, 1467. 

3' 
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J2 Bedeutung der Prozeßkostenhilfc insoweit, einmal außer Betracht, dann verliert sie 
für den weiten übrigen Bereich der Rechtspflege aber zunehmend an Bedeutung. Die 
Beratungshilfe stand schon immer finanziell auf sehr schwachen Beinen. Daran wird 
sich in Zukunft mit Wahrscheinlichkeit nichts Wesendiches ändern. Der " kleine Zi­
vilprozeß«, der bütgerliche Rechessereit des »Normalbürgers « (Kaufrecht, Verkehrs­
recht, kleine Bauprozesse, Nachbarrechtsstreitigkeiten), ist von einer Vielzahl 
verschiedener Parameter wirtschaftlicher, prozeßtaktischer und verfahrensrechdi­
eher Art abhängig. Von dem Rückzug der Prozeßkostenhilfe und der Beratungshilfe 
aus d.iescm Feld war schon die Rede. Rechtsschutzversicherungen werden zwar zu­
nehmend abgeschlossen, decken aber in zeitlicher und sachlicher Hinsicht weit 
weniger Risiken ab als gemeinhin angenommen. Ihre große Bedeutung liegt im Feld 
des Verkehrsrechts. Nach einer Studie von Jagodzinski und Raiser' lösen Rechts­
schutzversicherungen keine Pro'Zcßlawinen aus. Sie haben allerdings einen Einfluß 
auf die Hartnäckigkeit der Rechtsverfolgung. Das taktische Verhalten der Parteien 
wird stark dadurch mit bestimmt, ob und in welchem Umfang eine Deckungszusage 
einer Rechtsschutzversicherung - und sei es nur alls Kulanz und auf eine bestimmte 
Summe begrenze - vorliege. 
In verfahrensrechtlicher Hinsiehe lockert der mit dem Rechtspflegevereinfachungs­

gesetz vo m '7. Dezember [990 eingeführte § 495 a ZPO die Vorschriften des Zivil­
prozesses im sogenannten Bagatellbereich (bei Streitwerten von jetzt bis zu DM 
'200,00) dermaßen, daß dort Verfahrensausgänge schr schwer abzuschätzen sind. 
Die Entscheidung jener Bagatellfälle nach billigem Ermessen ohne ordentliches 
Rechtsmittel hat zu einer rechtSstaatlich bedenklichen Praxis geführt. Nach einer 
Untersuchung Rottleuchners' zieht die überwiegende Schriftlichkeit, die zu kurze 
Friscsetzung, die Art und Weise der BeweisaufnJhme, die geringere Sorgfalt bei der 

Urteilsabiassung und die Uneinheitlichkeit der Handhabung des § 495 a ZPO einen 
»Abbau« des Rechtsstaats nach sich. Andererseits hat sich ein von den Bürgern 

akzeptiertes vor- und außergerichdiches Schlichtungswesen für bürgerliche Rechts­
streitigkeiten in Deutschland bis lang nicht etablieren können . Gemessen an dem 
gesamten Geschäftsauikommen der streitigen Zivilgerichtsbarkeit der Amtsgerichte, 
die sich gemäß einer vom B,mdesju5ltzministerium" in Auftrag gegebenen Studie bis 
wm Jahr 2000 noch um ca. 50% steigern soll, bewegen sich die Erledigungen der 
Schiedspersonen insoweit - wofür sie nicht die Verantwortung tragen - statistisch im 
Promillebereich. 
Ocr Staat erklärt sich zwar selbst nach wie vOr für den .kleinen Zivilprnzeß« für 
zuständig, geht aber aus fiskalischen GrÜnde.n immer stiefmütterlicher mit ihm um. 

Weth' stellt lapidar fest, die Ziviljustiz genüge rechtsscaatlichen Anforderungen 
nicht, .. weil der Bürger weder mit einer Entscheidung binnen angemessener Zeit 
noch mit einer richtigen Entscheidung rechnen kann.« Nun könnte man daran den­
ken, die problematische Entwicklung rechtsstaarlicher Rechtsgewähr beim "kleinen 
Zivilrechtsstreit« abzutun al s zu vernachlässigende Kleinigkeit . Zu Recht wird aber 
immer wieder darauf hingewiesen , daß für das Vertrauen der Bürger in die Justiz die 

Arbeit der Eingangsgerichte besondere Bedeutung hat. Sie sind in der Fläche erste 
AoIaufsteUe. So wie die Entwicklung der Eingangsgerichte verdient auch die Ausge­
staltung des Prozesses des »Normalbürgers« vor eben diesen Eingangsgerichten 

1 Jagc,dzlnskI /RaisedRI(·hl, RcdHSsdnll z,w:rsichcHlng und Rcch lS \'~rfolgung. Eine empJrJschc. Untersu­
chung, Koln 1994-

J Rotllcurhncr, J'\ 1996, ~47J H. 
4 Bbnkenburg/S,m s;t/Stock/Wolff, Moglu::h ..: f. ntwlcklungt:n Im Zu !t:3mmellsplclvon ::luf~er- und mncrgc­

nchdichtll Könfhktrcgd ungcn. Sptycl'" 1990 (Spcyerer Forschungsbefl(:luc Nr. 88). 
~ \'\'/(·th, NJW 1996, ! .. 7 1. 
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besondere Aufmerksamkeit. In diesem Bereich dürften in Zukunft weitere Ver­

trauensverluste zu besorgen sein. 
Dazu wird die geplante Änderung des Ordnungswidrigkeitenrechts ebenso beitra­

gen wie die bereits erfolgte Ausdehnung der Einzelrichtcrentscheidung im Verwa.l­

rungsrechtsstreit. Die Sozialgerichtsbarkeit verzeichnet ebenfalls, wenn auch ver­

hältnismäßig milde, Verfahrensrechtsänderungen. Hier wie im Arbeitsrecht liegt der 
Schwerpunkt der Zumutungen für den »Normalbürger« allerdings bei den Änderun­

gen im materiellen Recht. 

J. Handlungsbereiche, Stmkt?lrprobleme und Zielbestimmungen 

Dieser Befund, der beliebig weiter und tiefer beschrieben werden kann, soll zunächst 

einmal so stehen bleiben. Er bietet ein düsteres Bild. Wo ist was zu tun) In der 

Diskussion um eine Justizreform ist es notwendig, die HandL.tngsbereiche, also die 

Reformfelder, abzustecken, in denen ein Umdenken und Veränderungen stattfinden 
müssen. 
Die Handlungsbereiche, die unser Augenmerk verdienen, sind: 

- das materielle Recht 

die Gerichtsordnungen 

- die Justizorganisation. 

Ein reformerisches Umdenken, das zu Veränderungen führen soll, erfordert einen 

Konsens über Leitbilder und Ziele. Mit Blick auf die Rechtsgewähr im demokrati­

schen Rechtsstaat ist zu fragen, welchen Leitbildern und Zielen die Ausgestalrung 

des materiellen Rechts, der Gerichtsordnungen und der Justizorganisation .in den 
Ländern folgen soll. Natürlich kommen einem schnell trivial erscheinende Attribute 

wie »gerecht«, "bürgernah« oder »effektiv« in den Sinn. Derlei Etikette sollen hier 
zur Seite gelegt werden. Ihre Tauglichkeit für die Richrungs- und Inhaltsbestimmung 

einer Justizreform ist sehr begrenzt. 

a) Die JlIstizreJormdiskH55ion als Teil der DiskHssion um einen . schlankeren . Staat 

Allgemein ist zu beobachten, dai~ die Diskussion um eine Justizreform ein Teilaus­
schnitt der Diskussion um einen »schlankeren « Staat ist. In diesen Kontext hinein, in 

dem es keineswegs nur um Privatisierung oder Aufgabenkritik geht, sondern weit 

darüber hinaus um ein verändertes Grundverständnis von der gesellschaftlichen Ar­

beitsteilung zwischen Staat und Markt bei der Güterversorgung einschließlich der 
Dienstleistungen, ist die Diskussion zu stellen. Pitschas· beo bachtet, bezogen auf die 

öffentliche Verwaltung, einen Paradigmenwechse l vom bürokratischen über das un­
ternehmerische zum veranrworrungsgetragenen Management im qualitativ-funktio­

nalen Staat. Dieser Paradigmenwechscl ergreife auc h di e bislang im Abseits stehende 

»Justiz« als Staatsfunktion. Alle allgemeinen Srrukturmerkmale, die für eine neue 
(öffentliche) Verwaltung im Sinne jenes gewandelten Grundverständnisses gefordert 

werden , also ein verändertes Rollenverständnis zwisc hen einer auf die essentiellen 
Leitenrscheidtlngen beschränkten Politik und einer dezentralen operativen Verwal-

6 pj[schas, Vcrwahungsmodern,s,crung und V('rw~ltungsn.·cht im ,.s,hbuken Slaat«, Verwaltung und M~n:'l­
gemem 1996, 4-Sj 8;}- 85; 16;- 165<> Tei le}; lut.r: Seite S. 

JJ 
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34 tung, die Outpurorientierung, die Marketingorientierung, hier insbesondere der 
Gedanke des klientelorientierten Qualitätsmanagements, die Steuerung über Ziele, 
die Budgetierung, das leistungsorientierte Personalmanagement (vgl. z. B. die Hier­

archiediskussion im öffentlichen Dienstrecht), finden sich offen oder unbewußt in 
der Justizreformdebatte in angepaßter, zum Teil noch gemilderter Form wieder. Es 
sind diese Impulse, die aus den Staatswissenschaften, den Verwaltungswissenschaften 
und nicht zuletzt von der Betriebswirtschaftsleh.re her kommen, welche die Justiz­
reformdiskussion gerade in unserer Zeit in Schwung bringen könnten, weit mehr als 
die Zwänge öffentlicher Finanzknappheit. 

Dies im Hinterkopf, ist es erforderlich, sich etwas näher mit ausgewählten Struktur­
problemen in den einzelnen Handlungsbereichen zu befassen. 

b) Stärkere Einbindung des Bundes in die Finanzverantwortung für die Kosten der 
Justiz 

Im Handlungsbereich des materiellen Rech!s sticht als strukturelle Besonderheit her­
vor, daß in Deutschland mit seinem föderalen Staatsaufbau Aufgabenverantworlf.mg 
und Finanzverantwortung gerade (auch) bei der Rechts- und Justizpolitik auseinan­
derfallen. Die Reiorrn des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts durch den Bun­

desgesetzgeber war notwendig und verdiensrvoll. Der Bund hat seine Gesetzge­
bungskompetenz zu Recht ausgeübt, jedoch mit wenig Rücksicht auf die 
Finanzverantwortung der Länder für die Justizhalte. Mit der Einführung des Betreu­

ungsrechts kamen auf die Länder erhcbliche Mehraufwendungen für Justizpersonal 
zu. Dieser Personalmehrbedarf ist bis heute, ca. vier Jahre nach Inkrafttreten der 

Reform, nicht gedeckt. Ähnliches gilt für die Auswirkungen anderer Bundesgesetze 
auf justitiel.le Verfahren und die Justizhaltungskosten, welche die Bundesländer tra­
gen. Zu denken ist an die Umsetzung des Bilanzrichtliniengesetzes oder an das 
anstehende Inkrafttreten der Insolvenzordnung, welches die Länder gerade mit Blick 

auf die Belastung der Konkursgerichte hinauszuzögern vermochten. Es waren und 
sind die allgemeinen Verwaltungsgerichte der Länder, welche über mehrere Jahre 

hinweg eine unterlassene sogenannte Altfallregelung durch den Bund durch ihre 
Inanspruchnahme - neben dem Bundesamt in Zirndorf - kompensieren mußten. 
Andere Beispiele auS der ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzgebungs­

kompetenz des Bundes ließen sich anfügen. 
Auf der anderen Seite hat der Bund zwar die konkurrierende Gesetzgebungskompe­
tenz für die Gerichtsverfassung und das gerichtliche Verfahren (Art. 74 Nr. I Grund­

gesetz), von welcher er auch Gebrauch gemacht hat. Von Bundesseite ist hier jedoch 
wenig Reformeifer zu erwarten. Dazu trägt bei, daß der Bund insoweit keine Finanz­
verantwortung trägt. In diesem grundsätzlichen Strukturfehler sehe ich das entschei­

dende Hindernis für eine konzeptionelle Justizreform. Länderinitiativen über den 
Bundesrat, welche dem Reformeifer des Bundes in Einzelfragen nachhelfen wollen, 

haben es erfahrungsgemäß vor den Bundesorganen schwer, weil kein heilsamer 
Zwang besteht, Rechtsstaatsinteresse und Fiskalinteresse miteinander in Einklang zu 

bringen. Die Länder betonen in der Regel das Fiskalinteresse an einer Neuregelung, 
der Bund - je nach politischer Gefechtslage - das Bürgerrechts- oder Sicherheitsin­
teresse. Auf diese Art und Weise verhindert das Auseinanderfallen von Aufgaben­

und Finanzverantwortung im Bereich der Rechts- und Justizpolitik die Entwicklung 
und Durchsetzung weiter tragender politischer Konzeptionen und begünstigt gG­

setzgeberische Illsellösungen, die häufig 110ch in aktuellen politischen Notlagen 
gesucht werden. 
Mit aller Deutlichkeit muß gesagt werden, daß die Krise der öffentlichen Haushalte 
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nur dann Chance für eine Justizreform sein kann, wenn die Kluft 2.wischen Aufga­
benveranrwortung lind Finanzverantwortung im Bereich der Rechts- und Justizpo­

litik geschlossen wird. Zwar können die Justizverwaltungen der Länder bedeutende 
Einnahmen, insbesondere aus Gebühren und Auflagen, verzeichnen. Zum Umfang 

der so gearteten "Selbstfinanzie rung« der Justiz durch Einnahmen werden verschie­

dene Prozenrzahlen gehandelt. Über alle Gerichtszweige hinweg - es gibt mehr oder 
minder kostendeckend arbeitende . Branchen« im Binnenbereich - dürfte dieser 

Sclbsrfinanzierungsanreil bei ca. 40% des jeweils veranschlagten Justizhaushaltes lie­
gen. Auch wirkte sich die jüngste Kostenrechtsnovelle des Bundes entlastend für die 

Linder aus. Dies reicht jedoch nicht aus; ers t recht ist es kein Argument dagegen, 
daß ein grundlegendes Umdenken vor Verabschiedung justizbelastender Bundesge­

setze notwendig ist. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, daß der Vorwurf 

des Bundesjustizministers, die Länder gäben z u wenig für die Justizverwaltungen 
aus, wenig weiter führt. Erforderlich bleibt die zumindest teilweise Überwindung 
der Kluft zwischen der Aufgabenveranrwortung, die beim Bund liegt, und der Fi­
nan zverantwortung für die Justiz, welche die Länder Zu tragen haben. Die Kluft 

kann nur dadurch geschlossen werden, daß der Bund durch Änderung der Finanz­
veryassung stärker in die Finanzierung der Landesjustizverwaltungen, insbesondere 

im sächlichen und investiven Bereich, einbezogen wird. Diese Forderung wird in 
Zukunft öfter erhoben werden, wie ich meine: zu Recht. 

c) Stn.kll<rprobleme in den Gerichtsordnungen 

Nimmt man die Gerichtsordnungen als weiteren Handlungsbereich einer J ustizre­
form, so springen dort zwei Strukrurprobleme ins Auge. Den einen Problemkreis 

möchte ich als Struktur des gewachsenen Labyrinthes bezeichnen. Der andere ist der 
(scheinbal'C) Antago nism us von Bürgerrech tsi nteresse und Verfahrensrationalität. 

aa) Struktur des gewachsenen Labyrinthes 

Es entspricht dem erwanbaren Verlauf, wenn an Gerichtsverfassung und Verfahrens­
ordnungen über ein Jabrhundert gebaut, renoviert , gemeißelt, schließlich fast alles 
eingerissen und dann nach alten Plänen restaurien, sowie stellenweise ein bißehen 
reformiert w ird , daß sich die Struktur eines Labyrinthes bildet. Bekanntlich gibt es 
auch labyrinthische Häuser. Auf Außenstehende wirken sie oft beunruhigend; die 
darin leben - also alle Artcn VOn Insidern, die sich auszukennen meinen - fühlen sich 

aber gelegentlich gerade in der labyrinthischen Strukrur besonders heimisch, recht­
fertigen jeden toten Flur, jedes fensterlose Zimmer, jcden gefangenen Raum und 
noch die unzugängliche Kammer auf dem halben Stock. 
DaB die deutschen Gerichtsordnungen eine labyrinthische Struktur angenommen 

haben, dürfte nicht zu bestreiten sein. In einem noch weitgehend ländlich geprägten 
Staat mit ständisch formierter Gesellschaft bietet sich eine ordentliche Gerichtsbar­

keit mit geteilrem Eingangsgericht für Zivilsachen, Amts- und Landgericht eben, 
durchaus an. Aber heute noch? Der Bedeutungsaufschwung der öffentlich-rechtli­

chen Gerichtsbarkeiten, der sich in den Berarungen des Parlamenrarischen Rates bis 

'949 deutlich abzeichnete, führte zur Einrichtung von fünf Fachgerichrsbarkeiren 
mir unrerschiedlichen Rechtszügen und jeweils einem oberen Bundesgericht. Wüßte 
der Normalbürger immer, wenn ih n nicht eine llilfreiche und verfahrensrechtlich 
bedeutungsvolle Rechtsbehe lfsbelehrung geleiten würde, an welche Stelle oder wei­
ches Gericht er sich zu wenden hätee? Eine grafische Übersicht über die Züge aUer 

Gcrichtszweige würde, so behaupte ich, ei n Blatt des Formats DIN A 0 füllen. Wel-
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J6 eher Jurist hat dieses beachtliche Organogramm in seinen Einzelheiten, samt galop­
pierender Berufungssummen und sich wandelnder Rechtsbehclfsvoraussetzungen 
aktuell in seinem Kopf? Wie setzt sich der Gemeinsame Senat der obersten Gerichts­

höfe des Bundes zusammen? Wer kann ihn unter welchen Voraussetzungen anrufen? 
Mit der zunehmenden Bedeutung des europäischen GemeinschaftsrechtS und damit 

auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs samt Abgren zung zur 
Grundrechtsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts faltet sich selbst die In­
stanzspitze wiederum aus zu einem Gebilde im Horror-Vacui-Muster. 

Zur Unübe rs ichtlichkeit haben schließlich die zahlreichen Novellierungen beigetra­
gen. Weth weist darauf hin, daß seit Inkrafttreten des GVG und der ZPO am 
I. Oktober 1879 beinahe 50 Änderu ngsgesetze erga ngen sind , die der Beschleuni­
gung des Zivilprozesses und der Entlasrung der Zivilgerichte dien en sollten. Allein in 

den letzten 20 1 ahren sind fünf Beschleunigungsnovellen zu verzeichnen; davon ha­
ben drei Novellen erheblich in die ZPO eingegriffen: die Vereinfachungsnovelle vom 

J. Dezember [976, das RechtSpflegevereinfachungsgesetz vom 17· Dezember [990 
und das Gesetz zur Entlastung der Rechtspllege vom II.Januar 1993. Es gibt ernst 
zu nehmende rechtstatsächliche Untersuchungen', die zu dem Ergebnis kommen , 

daß durch kein e der ca. 50 N ove ll en seit 1879 eine nennenswerte Beschleunigung der 
zivilgerichtlichen Verfahren erreicht wurde. Allerdings ist auch die Geschäftsbela­

stung gerade in den letzten 1 ahren infolge der anhaltend schlechten L age de r privaten 
Haushalte und Privatunternehmen sowie der Öffnung der Gren zen nach Osten an ­
gestiegen . Es ist empirisch nicht nachzuverfol~en, in welcher Lage sich die Gerichte 
heute ohne die N ovellen befänden. Leider wurde aber nach der Wiederverein igu ng 
die Chance verpallt, den Instan zen zug in der Zivi lgerichtsbarkeit grundlegend zu 

ändern. Hier hätte sich ein geeigneter Einstieg in eine Justiz reform gefunden. 

bb) Antagonismus, Bürgerrechte und Verfahrensrationalität 

Ob Novelle oder grundlegende Juslizrcform, jeder Eingriff in eine gewachsene Ge­
ric htsordnung Lugunsten eines tatSächlichen oder vermeintlichen Zuwachses an 

Verfahrensrationalität stößt auf die Frage, ob und gegebenenfalls wieviel Bürger­
rechtsfreundlichkeit, das heißt Rechtsqualität, geopfert werden soll. Wollen wir mit 

einer Justizreform einen anderen Rechtsstaat' Die vo n Zeidlers seinerzeit gegeißelte 
»Instanzense ligkeit« und die Kompliziertheit der Gerichtsordnungen lassen sich 
leicht beklagen. bede utete es aber nicht ZlIviel Verlust an Rechtsstaadichkcit, wenn 
sogenannte Bagatellfälle vermehrt juristischen Laien im Wege der auß ergerich tlichen 
Streitschl ichtung üb erlassen würden ? Weitere Änderu ngen des Beweisantragsrechts 

im Strafverfahren könnten möglicherweise die ansteigende Zahl der Hauptverhand­
lungstermine vor den Strafgerichten vermindern. Sind wir bereit, diese mögliche 
Einbuße von Angeklagten- und Verteidigerrechten hinzunehmen ' Auf der anderen 

Seite: Welche Rechtsstaadichkeit wäre einem Verfahren beizumessen, das e rst nach 
Monaten oder 1 ahren zu einer wirtschaftlich nicht oder nicht mehr vertretbaren 

Entscheidung führen würde? 

7 KoSter, Die Beschleunigung der ZLvdproz.esse und die Entlastung der Zivilgerichte In der Gescu,gebung 
von 1879 bis 199J, '996. 65, z.ilien nach \'(feth (Fn. j), 2467-

8 Zeidlec, DfuZ 198), H9ff. 
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d) Bewahmng der guten rechtsstaatlichen Qualität der Gerichtsverfahren 

Leitbild einer Justizreform muß die weitgehende Bewahrung der guten rechtsstaat­
lichen Qualität' unserer Gerichtsordnungen sein. Gotlwaül" hat in seinem für den 
J uristentag '996 erstellten Gutachten Wege aufgezeigt, die ohne wesentliche Einbuße 
der Rechtsstaatsqualität zu einer Modernisierung des Zivil verfahrens führen könn­

ten. Sinnvoll erscheint mir, die Eingangsgerichte verfahrensrechdich und organisato­
risch zu stärken, den Gerichtsaufbau zuglInsten eines dreistufigen, und darüber 
hinaus in den Verwaltungsgerichtsbarkciten zugunsten eines zweistufigen zu verän­
dern, sowie über den Fortbestand der Aufgliederung in allgemeine und besondere 

Verwaltungsgerichte nachzudenken. die Rechtsmittelvoraussetzungen zu straffen 
und zu durchforsten und schließlich Aufklärungs- und Vorlagepflichten (bis hin zur 

Rechtsmittelbelehrung auch im Zivilrechtsverfahren) auch im Zivilrechtsstreit zu 

stärken. 
Von Justizseite wird derartigen Überlegungen regelmäßig entgegengehalten. sie 
führten nicht zu einer Entlastung der Gerichte. sondern zu einer Umverteilung der 

A.rbeitslast weg von den Rechtsmittelgerichten hin zur Eingangsinstanz. Dieses Ar­
gument bekommt ein zusätzliches Gewicht. wenn bedacht wird. daß in der amtsge­
richelichen Instanz die Arbeitslast auf nur einem Berufsrichter ruht. In die 
beschriebene Richtung wird sich eine Justi zreform deshalb nur bewegen können. 
wenn es tatsächlich zu einer wesentlichen Umschichtung der personellen und säch­
lichen Ressourcen hin zu den Eingangsgerichten kommt. Die Streitwertgrenzver­

schiebungen durch das Rechtspflegeentlastungsgesetz sowie die Ausdehnung der 
sachlichen Zuständigkeit der Amtsgerichte auf nichtvermögensrechtliche Streitigkei­
ten und die Stärkung amtsrichterlicher Strafzuständigkeit und Strafgewalt haben in 
streitigen Zivi.lsachen und in Strafsachen eine Verschiebung der Geschäftsbelasrung 
zwischen Land- und Amtsgerichten von über 30% bewirkt. Dem konnte häufig 

nicht die Verschiebung personeller und sächlicher Ressourcen in gleicher Größen­
ordnung nachfolgen . Gerade die Amtsrichter sehen sich deshalb als Opfer des 
Rechtspflegeentlastungsgesetzes. Aus diesen schon in der Vergangenheit ähnlichen 
Effekten zu Lasten von Teilen der Justizangehörigen rührt verbreitetes Mißtrauen 
gegenüber Reformen lind Novellen. Fest steht andererseits auch, daß mit einer Ver­
größerung des Personalkörpers eben wegen der anhaltenden Krise der öffentlichen 

Haushalte nicht gerechnet werden kann. Ist dem aber so, dann muß eine Justizre­
form. die im wesentlichen die gewohnten Rechtsstandards bewahrt, mit einer 
Intensivierung der Arbeit aller Justizangehörigen verbunden sein. Dies muß deutlich 
gesagt werden. Eine wirkliche Justizreform wird es nicht gratis geben. Die Intensi­
vierung der Arbeit macht eine gerechte Verte.ilung der Lasten unter allen JuStizange­
hörigen in allen Laufbahnen und im Verhältnis zu den unterstützenden DienSten 
dringender erforderlich als je zuvor. 
Dennoch ist die Krise der öffentlichen Haushalte für den Bereich des Gesetzesrechcs 
eine Chance, und zwar deshalb, weil in dieser Krise die Handlungszwänge besonders 
deutlich werden. weil die sich abzeichnende Vertrauenskrise nicht mit Personalauf­
stockungen abzufangen ist und weil zur Kon solidierung kurzatmige Novel.len nicht 
mehr ausreichen werden , sondern eine konzeptionelle Reform vonnöten ist. Leitbild 

der Reform kann nicht sein. aus fiskali scher Sicht lediglich Einsparungen im J ustizbe­
trieb zu ermögl ichen. Leitbild darf auch nicht sein, reelmstaatl iche Standards zurück­
zunehmen. um zu »entlasten«. Eine Reform kann nicht nur aus dem Blickwinkel des 

9 037.u : Daubler-Gmcl in . J J996, 5 f. 
10 NJW 1996, Beilage zu Heft 2.),9 ff. 
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Haushaltsgesetzgebers und aus dem Blickwinkel der Jusrizangehörigen in Angriff ge­

nommen werden. Vielmehr muß der Blickwinkel der .Kunden «, der Rechtsunterwor­

fenen und Rechtssuchenden, der Rechtsgemeinschaft also, als ein entscheidender 

Blickwinkel hinzutreten. Leitbild einer Reform könnte demnach sein: 

bewährte rechtsstaatliche Standards und Vertrauen sichern, 

- die Rechtsgewähr für die Bürger durchschaubar und überschaubar machen, 

- die Belastung der Justizangehörigen begrenzen und gerecht verteilen. 

e) Das besondere Prob/ern der vor- und außergerichtlichen Streitbeilegung 

Es ist bekannt, daß große und international operierende Unternehmen in beträchtli­

chem Umfang durch entsprechende Vertragsklauseln Schiedsgerichte in Anspruch 

nehmen. Streitigkeiten von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und beachtli­

chem juriStischem Schwierigkeitsgrad erreichen somit in großer Zahl niemals die 
staatliche Gerichtsbarkeit. In diesem Teil der ZivilrechtspfJege kann ohne wciteres 

von einer Stillen, weitgehend unbeachteten Privatisierung gesprochen werden. In den 

sogenannten Bagatellangelegenheiten - auf die Problematik des § 495 a ZPO bin ich 

schon eingegangen - tun wir uns in DeutSchland mit einem rechtSstaatlich tragbaren 
Verfahren ganz besonders schwer. Das Recht soll den Schwächeren schützen. Auch 

soziale Überlegungen lassen vor einem »Arrneleuteverfahren « zurückschrecken. Das 

von der JuStizminiSterkonferenz vorgeschlagene vorgeschaltete Güteverfahren in be­

Stimmten BatagellangeJegenheiten, welches nach dem Entwurf des § 15 a EGZPO 
von den Ländern gleichsam experimenteLl unterschiedlich ausgeStaltet werden 

könnte, iSt ein Vortasten mit zweifelhafter Erfolgsauss icht. Wie auch immer eine vor­

und außergerichtliche Streitbeilegung belebt oder gefördert wird, für die rechtSStaat­

liehe Akzeptanz wird die Sorgfalt und der Aufwand entscheidend sein, welche man 

der persönlichen Qualifikation der Entscheider, ihrer Auswahl, Weiterbildung, Su­

pervision und AusSta((ung angedeihen lä.ßt. Wer sich das geltende Schiedspersonen­

wesen genauer anschaut, wird feststellen, daß in dieser Hinsicht Verbesserungen 
angezeigt sind, allerdings koStcnträchtige. Es sind also die außergerichtlichen Streit­

entscheider selbst und die ratSächlichen Bedingungen ihrer Arbeit, die unsere 

besondere Aufmerksamkeit verdienen. Darüber müßte verstärkt eine Diskussion 

geführt werden . Wir haben uns in der Vergangenheit zuviel um die juriStische Ein­

bettung jener Verfahren Gedanken gemacht, nicht aber um tatsächliche, praktische 

Maßnahmen einer AkzepunzSteigerung - von bloßer Information und Werbung 

einmal abgesehen. 

j) Zeitgemäße justizorganisation al, Ba.';' und Voraussetzu.ng einer j",,,zre[orm 

Ein weiterer Schwerpunkt, neben gesetzgeberischen Maßnahmen, iSt das Feld der 

Justizorganisation". Hier iSt noch viel zu tun und viel Geld vonnÖten. Die Krise der 
öffentlichen Haushalte eröffnet insoweit keine reformerischen Chancen, sondern 

droht, sie zunichte zu machen. Das zarte Pflänzchen einer Modernisierung der Justiz 

im Sinne einer zeitgemäßen Ausstattung und Organisation droht einzutrocknen. 

Vielleicht wird die Krise der öffentlichen Haushalte andererseits die Erkenntnis be­

fördern, daß die automatische Datenverarbeitung ,,"war vieles vermag, jedoch nicht 

alles, insbesondere nicht, die Strukturprobleme der Justiz. z.u kompensieren. Eine 

z.eitgemäße Ausstattung und Organisation ersetzt nicht die notwendige Reform der 

" Vgl. Hofe, DRiZ ' 995.)44 ff. 
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Justiz. Zeitgemäße Ausstattung und Organisatton sind vielmehr Grundlage und Vor­
aussetzung der Reform. Man wird sich Gedanken machen mü%en über Umfang und 
Form vOn Protokollierungen, das Berufsbild des/der .r ustizfaehangcstellten samt ta­
rifvenraglicher Ausstattung, die künftige Bedeutung des Urkundsbeamten der Ge­
schäftsstelle, das Zustellungswesen, die Anforderungen an die richterliche und 
staatsanwaltschaftliehe Arbeit, um nur einiges zu nennen. Die zeitgemäße Ausstat­

tung und Organisation des Justizbetriebes muß gleichsam der zumindest gedachte 
rechtstatsächlicbe Hintergrund eines Reformvorhabens sein. Leitbild sollte deshalb 
auch ein in diesem Sinne verstandenes »Diens tleistungsbewußtsein« sein: Justizver­
waltung als wettbewerbsfähige öffentliche Verwaltung. 

11. Wie groß ist die Chance einer »JustizreJorm «? 

I. Widerstände 

Im Grunde wäre es an der Zeit, die Justizrcform zu einer politischen "Chefsache« 
auf Bundesebene zu machen, selbstverständlich unter verfassungsgerechter Einbe­
ziehung der Länder und unter Mitarbeit von Wisscnschaft und Praxis. Viel wertvolle 
Vorarbeit wurde bereits geleistet. Im Bundesjustizministerium hat die seit Ende der 
siebziger Jahre in einem eigenen Referat organisiene "Strukturanalyse der Rechts­
pflege (SAR)« wertvolle Erkenntnisse erbracht. Es gibt in den Ländern zahlreiche 
Studien und Gutachten privater Unternehmensberatungsfirmen. Die Rechnungs­
höfe der Länder geben regelmäßig wertvolle Hinweise zu Einzelfragen. Einzelne 
Länderministerien haben umfängliche Vorschläge zur Justizorganisation vorgelegt. 
Gelegentlich werden diese Vorschläge mit dem Hinweis auf die bald bevorstehende 

Jahrtausendwende verbunden: Justiz 2000. Die Justizministerkonferenz befaßt sich 
seit Jahren mit Teilaspekten der Justizreform, Vorschläge der vOn der J ustizminister­
konferenz eingesetzten Arbeitsgruppen, so auch des Strafrechtsausschusses liegen 
vor. Einzelne Bundesländer, so Bayern, haben derart auf Länderabteilungsleiter­
ebene abgestimmte Vorlagen als Geset-zesant räge im Bundesrat eingebracht. Der 

Deutsche J uristentag hat sich jüngst - wieder einmal - mit der Reform des Zivil­
rechlSverfahrens befaßt. 

Dennoch gewinnt der Beobachter den Eindruck, daß sich verhältnismäßig wenig tut. 
Zu Fragen einer Justizreform sind buchstäblich Bibliorheken niedergeschrieben 
worden. Allein die grobe Sichtung des Materials könnte Gegensrand einer breir an­
gelegten wissenschaftlichen Arbeit sein. Wenn dieses Gebirge an reehrstarsächlichem 
und juristischem Material nur ab und an ein Mäuslein in Gestalt einer Gesetzesno­
velle gebiert, dann liegt das nach meinem Eindruck allein daran, daß 16 Landesju­

srizverwaltungen und die für die Gesetzgebung zusrändigen Bundesorgane sehr, sehr 
schwer unter einen Hut 7.U bringen sind. Die in ihrer Wirkung moderaten und juri­
stisch funktionierenden Einzelnovellierungen verdanken wir letztlich einem N etz­
werk hochqualifizierrer Fachbeamrer im Bund und in den Ländern, welche die 

kakophonischen Klagen und Signale ihrer pol irischen SpitLen aufnehmen und an 
dem filigranen Justizteppich mit geschickten Händen in angemessener Selbständig­
keit weiter weben. Der Wert dieser Arbeit ist hoch zu schätzen. Nur: Eine konzep­
tionelle Refonn müßre vOn den Spitzen tatsöchlic.h und ernsthaft gewollt, politisch 
getragen und in Auftrag gegeben werden. In diesem Sinne hätte es die Justizreform 
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verdient, zur politischen Chefsache erklärt zu werden. Mir scheint dagegen, daß das 

heiße Eisen Justizreform insbesondere von kaum einem ßundesjustizminister be­
herzt in die Hand genommen wird. leh werfe keinen Stein, weiß ich doch, daß jedes 
Justizressort im Kabinett einen eher schwachen politischen Stand hat, verglichen mit 

dem lnnen- und Finanzressort. Auch gibt es starke Interesse ngruppen, insbesondere 
der rechtsberatenden Berufe, deren Einfluß bis in die Parlamente hineinreicht und 
die mit Argusaugen eine tiefer greifende Reform beargwöhnen werden. Auf der 
anderen Seite könnten die Kabinette insgesamt auch die Rolle von" Verbündeten« 
einnehmen, könnte eine Justizreform doch mittelfristig die Justiz, das darüber hin­
ausgreifende Thema der Gewährleistung innerer Sicherheit und die Thematisierung 
einer Verarmung der Justiz aus der poütischen Schußlinie bringen. 
Neben den gleichsam natürlichen Folgewirkungen des föderalen Staatsaufbaus, dem 

zu erwartenden Widerstand der verschiedenen Interessengruppen außerhalb der Ju­

stiz ist sieherlrch auch ein besonderes Beharrungsvermögen mancher J ustizangehö­
rige r selbst auszumachen. Der Gerechtigkeit halber muß aber auch herausgestellt 
werden, daß zum Beispiel der Deutsche Richterbund und die ÖTV selbst mit einer 
FüLle von Reformvorschlägen und Stellungnahmen, ich denke unter anderem an den 

Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts, in der Öffentlichkeit hervorgetreten sind. 
Dennoch kann das Beharrungsvermögen im Einzelfall bemerkenswert sein. Mir 
kommt in diesem Zusammenhang immer in den Sinn, 't\,o"je mühsam es war, Richter 

davon zu überzeugen, dort, wo es zulässig und möglich ist, ProtokoLIierungen un­
mittelbar in ein Diktiergerät zu sprechen und so die Urkundsbeamtin zu entlasten. 

Die gewachsenen, in der Praxis eingefahrenen Gewohnheiten lassen sich im Alltag 
manchmal nur schwer verändern. Dies reicht bis in die Handhabung verfahrens­

rechtlicher Möglichkeiten hinein. Der Richter ist zu einem Teil auch "Manager" des 
Gerichrsverfahrens. Verfahrensmanagement als Leirbild richrerlicher Arbeir sollte 
Gegenstand richterlicher Fort- und Weiterbildung sein. Denn dies zeigt die Analyse 

praktischer Arbeir vor Ort: DieJusriz schaffr sich ihre Arbeir zum Teil auch selbsr. 
Verfahrensführung und Entscheidungsabfassung können zur Erledigung eines Kon­
flikts hinführen und eine gewisse Befriedung befördern. Sie können aber auch so 
gesralrer sein, daß aus einem Konflikr weitere hervorgehen. 
Jeder erfahrene Richter weiß, wOvOn die Rede isr. Dies zeigr aber auch, daß Jusriz­
reform nicht })von oben« zu verordnen ist) sondern die 1vlotivation und Teilnahme 
aller nörig macht. Schon die Anwärterinnen und Anwärter ebenso wie die Richrer­
innen und Richrer auf Probe sollten mit den verwaltungsmäßigen, organisatorischen 
und auch wirtschaftlichen Wirkungen ihrer räglichen Arbeir gur vertraur sein. In 
diese Richtung muß eine Fo rt- und Weiterbildung des Jusrizpersonals zielen. Die 
Behördenleiter müssen in ihrer Verwalrungs- und Organis3rionskrafr - ebenfalls im 

Wege der Fortbildung - gesrärkr werden. Hier zeigt sich wiederum, daß das hier 
behandeIre Thema "J usrizreform durch ,leere< Kassen« in die Irre führen kann. Leit­

bild der Jusrizreform kann und darf es eben nichr sein, lediglich . Einsparungen« den 
Weg zu bereiren. Wir brauchen mehr Geld und meh,. Augenmerk für Fortbildung, 
Weiterbildung und Personalentwicklung und nichr weniger, ebenso wie wir mehr 
Geld für ADV" und sächliche Aussrattung benörigen. Leitbild muß der vernünftige 
und wirtschaftliche Einsatz der vorhandenen Ressourcen sein: mir dem Gegebenen 

besser umgehen und dadurch eine bürgerrechrsfreundliche Justiz sichern. Dies serzt 
- wie ich ausgeführt habe - Änderungen im mareriellen Recht, aber auch in den 
Gerichrsordnungen, voraus. Die.J usrizorganisarion selbst bieret jedoch schon jerzr 
eine Fülle von Möglichkeiren der Rarionalisierung. 

12 Zur luK-Anwendung: ViefhucsfVolesky, DKiZ 1996, I ) rr. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-1-30 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:12:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-1-30


2. Vorschläge zur Organisationsreform 

Zeitgerechte Justizorganisation ist nicht Ersatz, sondern Grundlage und Vorausset­

zung einer konzeptionellen Justizrcform. Umgekehrt ist eine gesetzgeberische Ju­
srizreform mit Beeinträchtigungen von Bürger-rechrspositionen nicht zu vertreten, 
solange organisatorische Modernisierungsspielräume nicht annähernd ausgeschöpft 
sind. Die Rechtsanwaltschafr hat Recht, wenn sie herausstellt, daß gesetzgeberische 

Eingri ffe in den Rechtsschutz der Bürger nicht in Betracht zu ziehen sind, wenn und 

solange die Justiz nicht in ihrem eigenen Haus gekehrt hat. Wenn der Staat sich auf 
diesem Feld über Jahre hinweg schwerer Versäumnisse schuldig gemacht hat, kann er 

den Bürger dafür nicht durch Rechtsverkürzung bestrafen. 

Schaut man sich die bekannt umfangreiche Literatur zum Thema Justizreform näher 

an, so ist festzustellen, daß gerade in jüngerer Zeit eine Vielzahl von Aufsätzen, 
Abhandlungen und Thesenpapieren gerade zu Einzelfragen der J ustizorganisation 
erschienen sind. Das ist erfreulich. Die Länder haben diesem Thema gerade in der 

jüngeren Vergangenheit ein besonderes Augenmerk gewidmet. Erste Fortschritte, 
insbesondere bei der Einführung sogenannter Serviceeinheiten, das heißt, beim 

Übergang von der überzogenen Arbeitsteiluog zu einer eher "6anzheitlichen« Ar­
beitsweise, werden aus vielen Bundesländern berichtet. Ich möchte auf einige 
Schwerpunkte einer »Organisationsreform« der Justiz näher eingehen. 

a) Stärkung der Eingangsgerichte lind »Dreistt<,{igkeit., 

In der ordentlichen Gerichtsbarkeit brauchen wir eine Stärkung der Eingangsge­
richte und den Erhalt vo n Angeboten der »Dienstleistung Justiz.«, so weit man davon 
sprechen sollte, in der Fläche. Ziel ist, einen noch größeren Teil der justitiellen Ver­

fahren endgültig durch die Eingangsgerichte oder - was ebenso gut wäre - in einem 
vorgelagerten außergerichtlichen Verfahren zu erledigen. Auf Dauer ist eine Ver­

schmelzung der bisherigen Eingangsgerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Amts- und Landgerichte, zu einem einheitlichen Eingangsgericht absehbar. Zw", 

gibt es eine ausführliche Kostenanalyse einer Länderarbeitsgruppe, die im Auftrag 
der Justizministerkonferenz die voraussichtlichen Mehrkosten einer Dreistufigkeit 
unter Zugrundelcgung zweier Szenarien untersuchte. Dieser Bericht kam, haupt­

sächlich wegen des möglichen zusät7.1ichen Raumbedarfes, aber auch wegen Um­

zugskosten und Trennungsgeldern zu Mehrkosten in dreisteIliger Millionenhöhe. 
Nicht zuletzt deshalb wird die dreistufige Aufbauorganisation derzeit auf Gesetzge­
bungsebene nicht weiterverfolgt. Ich persönlich halte die Kostenstudie für eine worst 
ease Studie. Der tatsächliche sächliche und personelle :v1ehrbedarf dürfte sich in 

engeren Grenzen halten. Ich wage die Prognose, daß die viel beredete Dreistufigkeit 

als reife Frucht eioes Tages aus dem Gehölz aufeinanderfolgender Rechtspflegeent­

lastungsgesctze abfallen wird. Mit der Drcistufigkeit wäre keineswegs zwangsläufig 
ein Rück:wg der] ustiz aus der Fläche zu besorgen. Vielmehr werden Organisations­
einheiten der zusammengeführten Eingan~sg''richte vor Ort verbleiben, so daß 

kommunal- und standespolitische "Standortdebatten" ausLuhalten sein werden. Das 
Zusammenfügen der Eingangsgerichte erlaubte es aber, an bestimmten Orten noch 

mehr als bisher Orlsnotwendige Justizaufgaben anzubieten und zu spezialisieren 
(St.rafkammern, Register etc.)_ Das zusammengefaßte Eingangsgericht würde den 
Personaleinsatz flexibilisieren (Vertretungsregelungen) und vor allem gerechter ge­

stalten (Neubestimmung der Pensen im bisherigen Verhältnis Amts- zu Landge­
richt). Die immer stärker werdende Beronung des Einzel.richtereinsatzes quer durch 
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alle Gerichtsbarkeiten spricht ebenfalls für die Einrichtung eines einheitlichen fin­
gangsge richts, das aus Amts- und Landgericht zu bilden is t. 

b) Die Organisationsreform ist tarif politisch abzusichern 

Über Jahrc hinweg ist eine Belastungszunahme und ei ne erhebliche Personalunter­
deckung beim unterstützenden Personal angewachsen. Der Blick in Kanzlei en mit 
Schreibkräften, die von Aktentürmen umsteHt sind und jede Hoffnung haben fahren 
lassen, jemals mit ihrer Arbeit richtig "bei« zu kommen, wird jeden über die prekäre 
Lage des unterSüit.zenden Justizbetriebes belehren. Eine Organisationsreform muß 
das unterstützend e Personal entlasten und besonders berücksichtigen. »Einsparun­
gen«, auch mittel s Datentechnik, sind hier nicht möglich. Die Praxis von Landesj u­

stizverwaltungen, sich ADV-Ausstattungen in den Justizbehörden gegenüber den 
Bediensteten und Behördenleitern mit einem »Einsparquotienten. gleichsa m entgel­

ten zu lassen, läßt sich angesichts der Personal not nicht aufrecht erhalten. Datentech­
nik kann dazu beitragen, Belastungen etwas zu mildern, derzeit jedoch nicht 
Verminderungen des Personalbestandes rec htfertigen. 
Tarifpolitisch ist es dringend geboten, die Struktur des BAT für Kanzleikräfte und 
Geschäftsstcllenbedienstetc zu verbessern. Es ist unerträglich , daß die Lohnentwick­
lung do rt regelmäßig bei der Tarifgruppe VI b mit einer oder zwei Zulagen endet. Für 
Schreibkräfte in zentralen Schreibkanzleien, die für Geschäftsstellen oder Service­

Ein hei ten gewo nnen werden so llen, ist dies, weil bei ungünstiger Gestaltung der 
konkreten Arbeitsanforderungen die Gefahr des Zulagenwegfalls besteht, häufig 
wirtschaftlich nicht attraktiv. H ö hergruppierunge n vo n Angestellten in Service-Ein ­
heiten mit angereicherten Arbeitsanforderungen können bestenfalls durch auswei­
tende Interpretationen des Tarifvertrages erreicht werden, vo rausgesetzt das Finanz­

ministerium ge nehmigt oder der Haushaltsp lan stellt hi erzu entsprechende Stellen 
bereit. Es verhält sich auch hier so, daß die Krise der öffentlichen Haushal te eine 
Organisationsrcform eher retardieren als befördern wird. Jedenfalls bedarf es schon 
einer erheblichen Arg umentationskunst gegenüber dem Finanzressort , um entspre­
chende Wünsche durchzusetzen. Es besteht dabei immer die Gefahr, für Moderni­
sierungsprojekte wie etwa die Einführung von Service-Einheiten "Preise« zahlen zu 

müssen, die früher ode r später in den Stellenplänen abzulesen sind. 
An der Zeit ist es, statt tariflicher Behelfslösungen das besondere Berufsbild des oder 
der JustizfachangesteLlten zu schaHcn. [n manchen Bundesländern (so in Hessen), 
für die die Rechtslage nach dem Berufsbildungsgesetz es zul äßt, geschieht dies be­
reits in Ansätzen. Wenn an anderer Stelle von Motivation die Rede war, so kann diese 
nicht nur aus einem »job enrichmcnt l(, letztlich also aus einer Arbcit5intensivierung, 
hervorgehen; vi elmehr muß ei ne leistungsgerechte Beso ldu ng damit verbunden sein. 

Auch dieser Gesichtspunkt läßt Zweifel daran aufkommen, inwieweit die Krise der 
öffentlichen Haushalte eine Organisationsrcform der Justi z beschleunigen wird . Es 
bleibt nur der Appell übr ig, die Besoldun~<struktur des Justizpersona ls zu verbes­
sern. Stellen für den Verwendungsaufstieg im mittleren, ge hobenen, aber auch (bei 
den oberen Land esgerich ten) im höheren Dienst si nd zu schaffen. 

c) Der Haushaltsvollzug muß flexibler werden 

Die enge H ausha ltslage gebietet es, den JustizressortS im Haushaltsgesetl. im Rah­
men der Vorgaben des Bundesrechts und der Lande,haushaltsordnungen die Befug­
nis zu gewähren, die im Einzelplan etatisierten Mittel für Personal und Investitio nen 
stärker als di es gellleinhin geschieht in eigener Verantwortung und flexibler einl.uset-
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zen. Temporär besonders gravierende Personalengpässe, 7... B. im mittleren Justiz­

dienst, sollten durch eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung des Ressorts überwun­

den werden können, selbst Stellen einer Laufbahn in gewissem Umfang in Stellen 
einer anderen Laufbahn umwandeln zu können. Zu einem flexibleren Haushaltsvoll­
zug in der Hand des Ressorts gehört auch die gesetzliche Gestattung der gegenseiti­

gen Deckungsfähigkeit über bestimmte Kapitel des Ei nzelplans hinweg unter 
Einbeziehung der Personalausgaben. Denkbar sind auch Ennächtigungen durch den 

Haushaltsgesetzgeber, überplanmäßige Mehreinnahmen, z. B. bei den Gerichtsko­

sten, im laufenden Haushalt für Investitionen, etwa die Ausstattung mit ADV, zU 

verwenden. Dies könnte ein Diensrleistungs- und Wettbewerbsdenken in der Justiz 
fördern. 

d) Delegation als Handlungspnnzip der ;ustizverwa/tung 

Justizverwaltung sollte in der Entscheidungsstruktur noch mehr als bisher Gebrauch 
machen von der Möglichkeit der Delegation. Die Schlagwörter hierzu lauten heut­
zutage »)Budgetierung<{ und ))GerichtsmanageJllent«(, Im Kern geht es darum, lffi 

Behördenaufbau Verwaltungs- und nicht :wlctzt Innnvationspotentiale zu erschlie­
ßen. Eine Vielzahl operativer Aufgaben könnte - allerdings mit den Stellen - von den 

Ministerien verlagert werden auf die Gerichte und Behörden. Dies gilt einschließlich 
der Personalwirrsehafr. Aber auch die Entscheidungen über die Beschaffung, Bauun­

terhaltung, über das Verausgaben bestimmter Haushaltstitel sollten mehr als bisher 
auf die unmittelbar betroffenen Behörden delegiert werden. Anzustreben ist ein 

möglichst realitätsnahes Kostenbewußtsein in den einzelnen Behörden mit entspre­
chendem Handeln. 

e) Controlling, Nu.tun stiften 

Unbestritten und hier nicht näher ausgeführt muß die Arbeitsablauforganisation in 
Gerichten und Staatsanwaltschaften die gewachsene, zum Teil extreme Arbeitstei­

lung abbauen. Damit die Organisationsreform in diesem Teilaspekt Erfolg hat, muß 
sich in den Behörden ein Bewußtsein etablieren, das auf eine ständige Aufgabenkri­

tik und ein permanentes Qualitätsbewul1tsein hin ausgerichtet isr. Wie kann ich die 
Qualität meiner Arbeit steigern? Wie kann ich der Rechtsgewähr besser nützen 

(Nutzen stifren)? Ist das, was ich seit Jahren zum Erreichen des Arbeitsergebnisses 

tue, wirklich notwendig, oder kann es vereinfacht, wenn nicht gar weggelassen wer­
den? Nutze ich die personellen und sächlichen Ressourcen wirrschaftlich? 

Die dauernde kritische Analyse und Bewertung der Arbeitsabläufe und des Perso­
nakinsatzes mit dem übergreifenden Ziel, Nutzen für die Justiz als Staatsfunktion zu 

stifren, bedarf der Hilfen vor On. 

f) Das Leitbild richterlicher Arbeit als Basis eines Personalentwicklungskonzepts 
und einer Organl:sationsreform 

Was ist überhaupt eine "gute" Justiz) Wer ist ein »guter" Richter oder Staatsanwalt? 
Jeder weil1, daß sich darum streiten läßt. Ist es der uneingeschränkt unabhängige 

Richterkönig, dessen Urteil wir uns zu unterwerfen haben und der in der Losgelöst­
heit von jedweder schnöden Verwaltung in der einsamen Höhe seiner überlegenen 
Fähigkeiten aus dem Recht ein weises Uneil findet? Ist es der Richter als Diensrlei­

ster, der computerbewchrr Konflikrlösungstnöglichkeiten aufzeigt und kunden­
orientiert wirtschaftlich gangbare Wege aufzeigt) Ist es der Sozialingenieur, der sich 
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44 als Helfer von tatsächlich oder vermeintlich Hilfebedürftigen, sei es ein Anspruch­

steller, ein wie auch immer sich darstellendes Opfer oder sei es die Gesellschaft 
selbst, versteht und versucht, eine virtuelle Harmonie der Interessen wieder einzu­
renken' Ist es der Richter als Gesetzesvollstrecker, als mehr oder minder bewußtes 
Werkzeug vOn Gesetz und Recht, der aber nur ausführendes Organ ist' Man sollte 
diese ewige Problematik nicht überbewerten. Es geht nicht um nutzlose Übungen 
am rechtstheoretischen Hochreck. Dennoch: Ausgangspunkt einer zeitgerechten 
Modernisierung der] ustiz und zugleich einer Personalentwicklung muß sein, mit 
Richterinnen und Richtern und den Personalvertretungen einen Diskurs über Leit­
bilder der richterlichen Arbeit zu organisieren als Richtungsbestimmung für Perso­

nalcinsatz, Fort- und Weiterbildung, Beurteilung und Mitarbeitergespräch. Hier 
insbesondere gilt es, die richterliche Unabhängigkeit im Auge zu behalten: 

Was macht "gute« richterliche Arbeit aus? 
Ist nur schnelles Recht gutes Recht? 
Welchen Stellenwert hat die Urteilsbegründung im Hinblick auf die Entschei­

dungsqualität? 
Kann es überhaupt so etwas wie ein »Dienstleistungsbewußtsein« der Richter 
geben, die schließlich Angehörige der "dritten Gewalt« sind? 

Der Diskurs und die Übereinkünfte über ein solches Leitbild richterlicher Arbeit ist 
den Richtern vorbehalten. Der Zweck ist nicht ein kontemplativer, sondern auf die 

Erarbeitung von zeitgerechten Personalentwicklungskonzepten hin ausgerichtet. 
Diese wiederum sind ein wesentlicher Baustein einer Organisationsrefonn. 

III. Schluß 

Die Krise der öffentlichen Haushalte eröffnet die Chance einer tiefgreifenden J ustiz­
reform. Die Reform ist auch im Zuge einer Entwicklung zum »schlanken« Staat 
unausweichlich. Handlungsziel sind nicht kurzatmige "Einsparungen«, sondern 
strukturelle Reformen auf den Gebieten der Finanzverfassung, der Gerichtsordnun­
gen und der] ustizorganisation. Der Weg aufeinanderfolgender sogenannter Entla­
stungsgesetze wird nicht weiter geführt werden können, weil er zu mehr J usti z.ver­
drossenheit und zu einer Gefährdung der Justiz als tragfähiger dritter Säule des 
demokratischen und sozialen Rechtsstaates rührt. Eine rechtsstaatlich vorbildliche 
Justiz ist nicht zum Billigtarif zu haben. Eine tiefgreifende Reform wird aber lang­
fristig unvertretbar hohe Kosten vermeiden und die Kostenentwicklung insgesamt 

stabilisieren. Basis und Voraussetzung einer tiefgreifenden Justizreform ist die Orga­
nisationsreform auf der Grundlage des geltenden Rechts. Sie darf der Krise der 
öffentlichen Haushalte weder zum Opfer {allen noch durch jene verzögert werden. 

Die Notwendigkeit einer Organisationsreform sowie einer Justizreform reflektiert 
auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Juristen. Die Fähigkeit zum Verwaltungs-, 
Verfahrens- und Konfliktmanagement ist herauszubilden und zu stärken. Die Mo­
dernisierung der Justiz insgesamt wirkt ebenfalls auf die Personalwirtschaft ein. 
Personalentwicklungskonzepte sollten auch in der] ustizverwaltung Einzug halten. 
Basis muß ein Diskurs über das Leitbild richterlicher und staatsanwaltlicher Arbeit 
sein. Justizreform muß deshalb von den Justizangehörigen selbst gewollt und getra­

gen sein. Auf politischer Ebene sollte Justizreform zur Chefsache im Bund und in 
den Ländern gemacht werden, weil sie eine wesentliche Staatsfunktion wandeln soll 
und Insellösungen nicht mehr ausreichen. 
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